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1. Rechtliche Grundlagen 

 Bundesverfassung Art. 105 und 131 

 Alkoholgesetz (AlkG; SR 680);  

 Alkoholverordnung (AlkV; SR 680.11) 

 Fehlmengenverordnung (SR 681.41) 

2. Notfallverfahren 

2.1 Allgemeines 

Das Notfallverfahren wird angewendet, wenn alco-dec aufgrund einer technischen Störung 

nicht funktioniert. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, in wessen Verantwortungsbereich 

die technische Störung liegt. 

 
2.2 Grundsatz 

Ein Systemunterbruch darf nicht zu unnötig langen Wartezeiten für die Kunden des ALK füh-

ren. 

2.3 Erreichbarkeit des Bereichs Alkohol (ALK) 

Während der Bürozeiten (Montag – Frei-
tag 08.00 – 17.00 Uhr) 

Per Telefon: 
+41 58 462 65 00  

Ausserhalb der Bürozeiten + 

Schriftverkehr: 

 

Per E-Mail: 
alkohol@bazg.admin.ch 

3. Gesuch zur Erteilung einer Brennbewilligung 

Wenn alco-dec nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor: 

3.1 Während der Bürozeiten 

Die Brennbewilligung wird vom ALK erteilt. Der ALK ist telefonisch, Tel.: +41 58 462 65 00 zu 

kontaktieren vor der Anwendung des Notfallverfahrens. Sie werden von uns über das weitere 

Vorgehen informiert. 

3.2 Ausserhalb der Bürozeiten 

Vor der Anwendung des Notfallverfahrens füllen Sie das Formular «Brennbewilligungsantrag 

Notfallverfahren alco-dec» aus und senden es per Knopfdruck an den ALK. 

Die Empfangsbestätigung des ALK für das übermittelte Formular berechtigt dazu, die 

Brenntätigkeit aufzunehmen. 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a105
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19320035/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030370/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994220/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19890096/index.html
mailto:spirituosen@ezv.admin.ch
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/Brennbewilligungsantrag%20Notfallverfahren%20alco-dec.pdf.download.pdf/Formular%20Bewilligungsantrag%20Notfallverfahren_D.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/Brennbewilligungsantrag%20Notfallverfahren%20alco-dec.pdf.download.pdf/Formular%20Bewilligungsantrag%20Notfallverfahren_D.pdf


Merkblatt Notfallverfahren alco-dec 
 

5/5 

 
 

4. Meldung einer Produktionserklärung 

Wenn alco-dec nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor: 

4.1 Während der Bürozeiten 

Die Störung muss dem ALK vor der Anwendung des Notfallverfahrens gemeldet werden. Der 

ALK ist telefonisch, Tel.: +41 58 462 65 00 zu kontaktieren. Sie werden von uns über das 

weitere Vorgehen informiert. 

4.2 Ausserhalb der Bürozeiten 

Wenn alco-dec nicht funktioniert, kommt als Ersatzdokument für die Produktionserklärung 

das Formular «Produktionserklärung Notfallverfahren alco-dec» zur Anwendung. Füllen Sie 

es aus und senden Sie es per Knopfdruck an den ALK. Das Formular muss umgehend nach 

dem Brennvorgang übermittelt werden. 

Die Empfangsbestätigung des ALK für das übermittelte Formular berechtigt dazu, die 

Ware den Kunden zu übergeben. Für Gewerbeproduzenten gilt diesbezüglich eine 

Sperrzeit bis zum nächsten Arbeitstag um 17.00 Uhr. Diese Sperrzeit muss unbedingt 

eingehalten werden. Sie beginnt mit der Empfangsbestätigung vom ALK für das über-

mittelte Formular.  

5. Nachfolgearbeiten 

Ist die Applikation alco-dec wieder funktionsfähig, müssen Sie die mit den Ersatzformularen 

«Brennbewilligungsantrag Notfallverfahren alco-dec» und/oder «Produktionserklärung Not-

fallverfahren alco-dec» eingereichten Daten im System erfassen. Mit der Übermittlung der 

Daten im alco-dec ist das Notfallverfahren für Sie abgeschlossen.  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/Produktionserkl%C3%A4rung%20Notfallverfahren%20alco-dec.pdf.download.pdf/Produktionserkl%C3%A4rung%20Notfallverfahren%20alco-dec_DE_def.pdf

